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STELLUNGNAHME: 1.1 Eheleute Katzenmayer und Strauch sowie Herr  

 H. Strauch, Niederschrift vom 27.06.2013 

Zu 1.1.1  
 
Die Anregung der Eheleute Katzenmayer und Strauch auf Festsetzung ihres 
Grundstückes als Mischgebiet wird nicht berücksichtigt. Das Grundstück ist 
im Ursprungsbebauungsplan Naunheim Nr. 6 „Am Kochsgarten“ als Gewer-
begebiet festgesetzt. Dieser besitzt seit dem 14. Mai 1971 Rechtskraft. Es 
handelt sich somit um ein seit über 40 Jahren gewerblich genutztes Grund-
stück; unter dieser Maßgabe wurde das Grundstück von den Eheleuten Kat-
zenmayer und Strauch auch erworben.  
 
Anfragen auf Wohnnutzung wurden zuvor angelehnt mit der Begründung, 
dass eine Wohnnutzung nur in dem in § 8 Abs. 3 Nr. 1 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) vorgegebenen Rahmen für Betriebsinhaber sowie für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen zulässig ist. Eine Umwidmung des 
Grundstückes zu einem Mischgebiet könnte sich negativ auf die benachbar-
ten Gewerbebetriebe auswirken. Zurzeit gelten für die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO privilegierten Wohnungen die Immissionsrichtwerte für Gewerbe-
gebiete. Sofern das Grundstück als Mischgebiet festgesetzt wird, ändern 
sich die dort geltenden Richtwerte. Die Richtwerte eines Mischgebietes lie-
gen deutlich unter denen eines Gewerbegebietes. Daraus können immissi-
onsschutzrechtliche Konflikte mit der benachbarten gewerblichen Nutzung 
entstehen.  
 
Einzelhandel kann im Rahmen bestehender Baugenehmigungen – sofern 
vorhanden - weiter betrieben werden. Sortimentsumstellungen oder Erweite-
rungen von Verkaufsflächen sind nach der vorliegenden Bauleitplanung je-
doch nicht mehr möglich. Dies ist erklärte Zielsetzung der Raumordnung, 
verankert im Regionalplan Mittelhessen 2010. Die kommunale Bauleitpla-
nung – so auch der Bebauungsplan Naunheim Nr. 6 „Am Kochsgarten“ - 
muss einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Kassel vom 10.09.2009 
(Az.: 4 B 2068/09) nach dieser Zielsetzung angepasst werden.  

1.1.1 
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STELLUNGNAHME: 1.2 Regierungspräsidium Gießen,  

 Schreiben vom 24.06.2013 



  

1.2.1 

Zu 1.2.1  
 
Die Altstandorte werden nun im Bebauungsplan gekennzeichnet.  
 
Darüber hinaus wird eine Textfestsetzung aufgenommen, dass bei 
bodeneingreifenden Baumaßnahmen im Bereich der Altstandorte ggf. 
weitere Maßnahmen (z. B. Recherchen, umwelttechnische Untersu-
chungen oder eine gutachterliche Begleitung der Erdarbeiten) zu er-
greifen sind, um mögliche Gefährdungen auszuschließen bzw. zu 
vermeiden.  



 

1.2.2 

Zu 1.2.2  
 
Der Hinweis auf das erloschene Bergwerksfeld wird berücksichtigt und in 
die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.  
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STELLUNGNAHME: 1.3 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräum- 

 dienst des Landes Hessen, Schreiben vom 17.06.2013 

Zu 1.3.1  
 
Der Hinweis auf mögliche Kampfmittel wird berücksichtigt und ein ent-
sprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  

1.3.1 
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STELLUNGNAHME: 1.4 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Fachdienst 26.2.  

 Wasser- und Bodenschutz, Schreiben vom 19.06.2013 

Zu 1.4.1  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist festzuhalten, dass das 
Plangebiet außerhalb des derzeit amtlich festgestellten Überschwem-
mungsgebietes der Lahn liegt. Insofern ergibt sich kein weiterer Hand-
lungsbedarf für die vorliegende Bauleitplanung.  

1.4.1 
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STELLUNGNAHME: 1.5 Deutsche Telekom Technik GmbH,  

  Schreiben vom 19.06.2013 

Zu 1.5.1  
 
Der Hinweis auf die Telekommunikationsleitungen wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
Es handelt sich bei dem Plangebiet um ein vollständig erschlossenes 
und weitestgehend bebautes Gebiet. Die Bebauungsplanänderung 
dient ausschließlich der Regelung von Nutzungsbeschränkungen in-
nerhalb des Plangebietes. Baumaßnahmen an den Erschließungsan-
lagen sind nicht vorgesehen.  

1.5.1 
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STELLUNGNAHME: 1.6 Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, 

 Schreiben vom 27.06.2013 

Zu 1.6.1  
 
Das Gebäude Talstraße 3 wurde 1980 mit Bauschein Nr. III/G-37/79 als Büro-
gebäude genehmigt. 1990 wurde ein Anbau für Büro- und Lagernutzung ge-
nehmigt, der jedoch nicht verwirklicht wurde. Darüber hinaus liegen der Stadt 
Wetzlar keine Unterlagen für eine bauordnungsrechtlich genehmigte Einzel-
handelsnutzung vor. Nach Auskunft der Eigentümer besteht jedoch eine Ge-
nehmigung des Einzelhandels. In dem Gewerbekataster der Gewerbeaufsicht 
der Stadt Wetzlar ist Einzelhandel für Angel- und Tierbedarf verzeichnet.  
 
Das Gebäude Talstraße 9 wurde als Halle für Kfz-Verwertung genehmigt. 
Heute ist dort ein Gewerbe für Lagertechnik vorhanden, welches Einzel- und 
Großhandel umfasst. Der Stadt Wetzlar liegen keine Unterlagen einer bau-
ordnungsrechtlich genehmigten Umnutzung der Kfz-Werkstatt in Einzel- bzw. 
Großhandel vor. Großhandel ist auch nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 6 „Am Kochsgarten“, 1. Änderung weiterhin zulässig. Inwie-
weit der Einzelhandel mit Lagern unter der Klausel der ‚weiterverarbeitenden 
Betriebe’ fällt, ist ggf. im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens zu prü-
fen.  
 
Sofern die Eigentümer einen Nachweis über eine bauordnungsrechtliche Ge-
nehmigung des bestehenden Einzelhandels führen können, genießt dieser 
Bestandsschutz. Einzelhandel kann im Rahmen bestehender Baugenehmi-
gungen – sofern vorhanden - weiter betrieben werden. Sortimentsumstellun-
gen oder Erweiterungen von Verkaufsflächen sind nach der vorliegenden Bau-
leitplanung jedoch nicht mehr möglich. Dies ist erklärte Zielsetzung der Raum-
ordnung, verankert im Regionalplan Mittelhessen 2010. Die kommunale Bau-
leitplanung – so auch der Bebauungsplan Naunheim Nr. 6 „Am Kochsgarten“ - 
muss einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Kassel vom 10.09.2009 (Az.: 
4 B 2068/09) nach dieser Zielsetzung angepasst werden.  

1.6.1 
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STELLUNGNAHME: 1.7 Hessen Archäologie, Archäologische und Paläonto- 

 logische Denkmalpflege, Schreiben vom 03.06.2013 

Zu 1.7.1  
 
Ein Hinweis auf § 20 Hessisches Denkmalschutzgesetz wird sowohl in 
die Begründung als auch in den Bebauungsplan aufgenommen.  

1.7.1 


